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Allgemeines

Termin Verbandsversammlung

Die  diesjährige  Verbandsversammlung  findet  voraussichtlich  am  Dienstag,  den 
28.10.2025 in der Clara-Fey-Schule in Schleiden statt.

Die schriftliche Einladung erfolgt rechtzeitig vor der Sitzung an die Vorsitzenden der 
Kirchenvorstände und an alle uns bis dahin benannten Verbandsvertreter.

Personalveränderungen

Herr Daniel Biernacki hat das VWZ zum 30.06.2025 auf eigenen Wunsch verlassen, 
um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute und bedanken uns herzlich für die angenehme Zusammenarbeit.

Die vakant gewordene Stelle von Herrn Biernacki konnte zum 15.05.2025 mit Herrn 
André Zingsheim neu besetzt werden.

Frau  Lydia  Steffens  wird  zum 31.08.2025 in  den  Ruhestand verabschiedet.  Wir 
danken ihr herzlich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Die Stelle von Frau Steffens konnte zum 01.07.2025 mit  Frau Eva Hermes neu 
besetzt werden.

Zum 01.08.2025 wird Frau Sofia Klemann ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement beginnen.

Wir  begrüßen die  neu im Dienste  des VWZ mitwirkende Kollegin,  den Kollegen 
sowie die Auszubildende herzlich und wünschen ihnen einen guten Start.

Erreichbarkeit Sommermonate

Wir  sind  während des  Sommers  und  der  Sommerferien  gerne  für  Sie  da.  Bitte 
beachten Sie  jedoch,  dass  urlaubsbedingt  nicht  immer  alle  Mitarbeiter/-innen zu 
erreichen sind. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die vertretenden Kollegen/-
innen oder an unsere Zentrale.

Nutzung des Bistumsnetzes für E-Mails

Wir möchten darauf hinweisen, dass für E-Mails an das VWZ die eingerichteten 
Bistums-Mail-Adressen genutzt werden sollen, da nur innerhalb des Bistumsnetzes 
eine  hinreichende  Datensicherheit  und  Datenschutz  gewährleistet  werden  kann. 
Seitens des VWZ werden keine E-Mails mit vertraulichem Inhalt und/oder sensiblen 
Daten an andere E-Mail-Adressen versendet.
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Abwicklung Versicherungsfälle

Für eine schnelle  und reibungslose Abwicklung der  Versicherungsfälle  bitten wir 
ausschließlich das folgende E-Mail-Postfach zu nutzen:

versicherung.vwz-schleiden@bistum-aachen.de

Neues aus   der Abteilung   Finanzen  

Neue Zuständigkeiten

Ab dem 01.08.2025 tritt eine neue Aufteilung bei der Betreuung der Mandanten in 
Kraft. Diese wird u.a. wegen besserer Vertretungsmöglichkeiten künftig in Teams 
bezogen  auf  die  gebildeten  pastoralen  Räume erfolgen.  Die  neue  Übersicht  ist 
diesem Newsletter beigefügt und ab August abrufbar unter:

https://verwaltungszentrum-schleiden.de/service/sonstige-downloads/

Fachliche Leitungen

Die  Leiterin  der  Abteilung  Finanzen,  Frau  Monika  Pütz,  ist  leider  längerfristig 
erkrankt. Wir wünschen ihr gute Besserung!

Während der Abwesenheit von Frau Pütz übernehmen die fachliche Leitung
- Frau Judith Keuer im Bereich Kirchengemeinden/kgv und
- Herr Wido Küpper im Bereich KOT/profinos.

Wir danken Frau Keuer und Herrn Küpper für ihre Bereitschaft, diese zusätzlichen 
Aufgaben wahrzunehmen.

Geldanlagen und Girokonten

Es wurden wieder bei vielen Jahresabschlüssen hohe, nicht verzinste Bestände auf 
Girokonten festgestellt. Damit wird letztlich auf Zinserträge verzichtet und das Gebot 
der Wirtschaftlichkeit nicht beachtet. Die Verantwortung für die Vermögensanlage 
liegt beim Kirchenvorstand bzw. bei der Verbandsvertretung unter Beachtung der 
Richtlinien für die Anlage des Finanzvermögens (Kirchliches Amtsblatt des Bistums 
Aachen,  Nr.  3/2025,  Nr.  41).  Wir  regen  nochmals  an,  eine  Beratung  über 
Anlagemöglichkeiten, möglichst bei mehreren Banken, in Anspruch zu nehmen. Bei 
Bedarf  kann  das  VWZ  eine  Übersicht  der  derzeitigen  Bestände  zur  Verfügung 
stellen.

Weiterhin  wurde  bei  einigen  Kirchengemeinden  eine  Vielzahl  von  Girokonten 
festgestellt.  Dies  verursacht  hinsichtlich  der  Vollmachten  und  Zahlungsvorgänge 
sowohl bei den Kirchenvorständen als auch beim VWZ einen hohen personellen 
Aufwand.  Die  Darstellung  z.B.  von  Fonds  oder  Messdienerkassen  ist  mit  den 
vorhandenen Kostenstellenbuchungen sichergestellt  und bedarf  keiner  separaten 
Girokonten.  Es  wird  daher  -  auch  in  Anbetracht  der  anstehenden  Fusionen  - 
empfohlen, mit den Banken Kontakt aufzunehmen, um die Anzahl der Bankkonten 
bereits jetzt zu reduzieren. 
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Rechnungen

Die Rechnungsbearbeitung über das E-Rechnungspostfach 

e-rechnungen.vwz-schleiden@bistum-aachen.de

(s.  letzter  Infobrief)  wird  vielfach  genutzt  und  hat  sich  bereits  nach  kurzer  Zeit 
bewährt.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen bitten wir darum,

-  zur  Übersendung  von  Rechnungen  mit  Angabe  der  Mandanten-Nr.  im  Betreff 
ausschließlich das E-Rechnungspostfach zu verwenden (nicht an persönliche
E-Mail-Adressen)

- alle Rechnungen als einzelne pdf´s zu übersenden

-  die  Original-Rechnungen  nicht  zusätzlich  zu  übersenden (verbleiben  zur 
Vermeidung von Doppel-Auszahlungen bei den Kirchengemeinden)

- bei  Baurechnungen neben der Mandanten-Nr. zusätzlich „Baurechnung“ und bei 
größeren Projekten die BPK-Nummer anzugeben.

Aussetzung des Budget-Prozesses 2026

Wir weisen auf den Newsletter des Bistums Aachen vom 11.07.2025 hin, nach dem 
der Budget-Prozess für 2026 ausgesetzt wird.

Info-Veranstaltung Finanzierung Pastorale Räume am 11.09.2025

Wir  weisen  auf  die  im  vorgenannten  Newsletter  bekannt  gegebene  Info-
Veranstaltung zur Finanzierung der Pastoralen Räume am 11.09.2025 in Düren hin. 
Bei der Veranstaltung werden nach unseren Informationen die neue Finanzierung 
und die neue Fondsordnung behandelt. Bitte melden Sie sich bei Interesse per 
E-Mail unter der im Newsletter angegebenen Adresse an.

Neues aus   der Abteilung   Personal  

Mutterschutz nach Fehlgeburten

Ab 01.06.2025 gilt das Mutterschutzanpassungsgesetz, das Frauen eine Schutzfrist 
nach einer Fehlgeburt ermöglicht. Bitte sprechen Sie bei Fragen ihre zuständige 
Mitarbeiterin im Personalbereich an.

Neues aus der Abteilung Immobilien

Neue Bündelverträge für Gas und Strom

Derzeit werden neue Bündelverträge für Strom (EWV Stolberg) und Gas (e-regio 
Euskirchen) für die Jahre 2026 bis 2028 abgeschlossen. Im Vergleich zum aktuellen 
Vertrag ergeben sich günstigere Konditionen.



Juli 2025 Ausgabe 02-2025

 ©pixabay.com

Wir wünschen Ihnen eine sonnige und entspannte Sommer- 
und Ferienzeit!


